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Verfahrensgang

LG München, Urt. vom 12.02.2016 – 25 O 24644/14

 
OLG München, Urt. vom 13.11.2018 – 18 U 1280/16
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Rechtsgebiete

Außervertragliche Schuldverhältnisse → Unerlaubte Handlungen, Gefährdungshaftung

 
Zuständigkeit → Besonderer Deliktsgerichtsstand

Leitsatz

Die Wendung "unerlaubte Handlung oder ... Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt

ist, oder ... Ansprüche aus einer solchen Handlung" bezieht sich auf jede Klage, mit der eine

Schadenshaftung des Beklagten geltend gemacht werden soll und die nicht an einen "Vertrag oder

Ansprüche aus einem Vertrag" im Sinne von Art. 7 Nr. 1 EuGVVO  anknüpft. Dazu gehört die Verletzung von

Persönlichkeitsrechten durch Veröffentlichungen unabhängig davon, ob sie von einer natürlichen oder

einer juristischen Person geltend gemacht wird.

Art. 7 Nr. 2 EuGVVO setzt nach seinem Wortlaut nicht voraus, dass der Schaden gegenwärtig vorliegt.

Daher fällt eine Klage, mit der verhindert werden soll, dass sich ein als rechtswidrig angesehenes

Verhalten wiederholt, unter diese Bestimmung. Auch eine Feststellungsklage wird von ihr erfasst.

Art. 7 Nr. 2 EuGVVO ("Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder

einzutreten droht") ist dahingehend auszulegen, dass eine juristische Person, deren Persönlichkeitsrechte

durch eine Veröffentlichung über sie im Internet verletzt worden sein sollen, Klage auf Richtigstellung der

Angaben und auf Ersatz des gesamten entstandenen Schadens bei den Gerichten des Mitgliedstaats

erheben kann, in dem sich der Mittelpunkt ihrer Interessen befindet. Dies gilt auch für

Unterlassungsklagen.

Bei einer juristischen Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, muss der Mittelpunkt der

Interessen den Ort widerspiegeln, an dem ihr geschäftliches Ansehen am gefestigsten ist. Er ist daher

anhand des Ortes zu bestimmen, an dem sie den wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausübt.

[LS der Redaktion]

Rechtsnormen

EuGVVO 1215/2012 Art. 7

 

Sachverhalt

[Siehe auch die im Wesentlichen inhaltsgleiche Parallelentscheidung des BGH gleichen

Datums – VI ZR 497/18 (IPRspr 2020-354).]
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